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Ausserordentliche Delegiertenversammlung

des

Zircherischen Kantonalen Lehrervereins

Samstag, den 19. Marz 1909, nachmittags 2 Uhr,
im Auditorium IV der Universitit Zirich.

Traktanden:

1. Protokoll vom 5. Mirz 19I0.

2. Angelegenheit Zollikon :
Antrag des Kantonalvorstandes auf Wiedererwigung
des Beschlusses der Delegiertenversammlung vom
5. Miarz 1910.

Aus den Verhandlungen:

Prisident Hard meier- Uster er6ffnet die Versammlung
mit dem Hinweis auf § 22 der Statuten, welcher dem Vor-
stande das Recht einrdumt, die Delegierten sofort zusammen-
zurufen, sobald die Interessen des Vereins es erheischen.
Die Wichtigkeit der neuen Beratungen iiber die Angelegen-
heit Zollikon verlangen schirfere Massregeln gegeniiber Miss-
achtung der Versammlungsbeschliisse und schirfere Kon-
trolle iiber die stimmberechtigten Delegierten und die nur
mit dem Recht eines Beraters anwesenden Mitglieder des
Z. K. Li-V. Zudem miisse der Vorstand darauf dringen,
dass die Delegierten ihres Mandates bewusst seien und der
Versammlung bis zum Schlusse anwohnen. Leider enthalten
die giiltigen Statuten keinen Paragraphen, der die Beschluss-
unfihigkeit der Delegiertenversammlung festlege, so dass
auch bei gelichteten Reihen, wie am 5. Marz 1910, noch
wichtige Beschliisse gefasst werden konnten.

Den Anordnungen des Prisidenten gibt die Versamm-
lung rasch Nachachtung, und auf die Anfrage nach anwe-
senden Nichtmitgliedern des Z. K. L.-V. erhebt sich keiner
der Anwesenden.

Zu Stimmenzihlern werden gewihlt Kzng-Wald und
Volkart-Winterthur.

1. Das Protokoll der ausserordentlichen Delegierten-
versammlung vom §5.Mirz 1910 wird auf Antrag des Pro-
tokollaktuars mit Auslassung der im ¢Pid. Beobachter> vom
19. Marz 1910 enthaltenen Berichte iiber die Untersuchungen
in O. und K. verlesen. Zirrer-Wadenswil beantragt Ge-
nehmigung des Protokolls; die Versammlung stimmt zu.

2. Der Namensaufruf gibt die Anwesenheit von 54 De-
legierten ; entschuldigt abwesend}sind deren 2, unentschul-
digt abwesend 2.

3. Die Art der Berichierstattung iber das Resultat
der Delegiertenversammlung ruft einer langeren Diskussion.
Da aus der Versammlung vom 5. Mirz 1910 von der
Presse, nickht durch einen Verriter aus den Rethen der
Lehrerschaft, ungenaue Beschlisse an die Offentlichkeit
gelangten, beantragt Aktuar Homegger, das Resultat der
heutigen Beratung in einem vom Vorstande redaktionell
bereinigten Beschlusse sofort der Presse mitzuteilen. Vize-
prisident Wetter beantragt zudem, die Berichterstattung tiber
die Verhandlungen der heutigen Tagung nur durch das
Mittel des «Pad. Beobachterss zu gewihren. Die beiden
Antrige werden einstimmig genehmigt.

4. Prasident Hardmeier begriindet namens des Kan-
tonalvorstandes den Antrag auf Wiedererwigung des Be-
schlusses betreffend Zollikon. Schon am 5. Mirz 1910
tauchten im Vorstande und unter den Delegierten Zweifel
dariiber auf, ob die Versammlung noch beschlussfihig sei.
Kein Paragraph der Statuten gab aber Handhabe zum gegen-
teiligen Antrage, und zweifellos hitte die damalige Ver-
sammlung einen solchen auch abgelehnt. Zudem dringten
die Wahlkandidaten fiir Zollikon auf einen Entscheid hin,
um tiiber Annahme oder Ablehnung der Stellen sich ent-
schliessen zu koénnen. Seit der Versammlung vom 5. Mirz
trafen dann beim Kantonalvorstande Anregungen auf Wieder-
erwigungen ein. Zwei Sektionen, die beiden Wahlkandi-
daten, wohlmeinende Presstimmen, einzelne hochstehende
Personlichkeiten bedauerten den durch eine kleine Anzahl
Delegierter gefassten Sperrbeschluss. Der Kantonalvorstand
konnte einer Wiedererwigung um so eher zustimmen, als
dann auch von Seite seiner juristischen Berater die Formu-
lierung des genannten Beschlusses als ungliicklich und un-
klug taxiert wurde. Da eine redaktionelle Anderung des
Antrages vom 5. Mirz aber nur von der D.-V. beschlossen
werden konnte, kam der Kantonalvorstand zu einem Ent-
scheide vom 12. Mirz, sofort eine neue Delegiertenversamm-
lung einzuberufen und derselben Wiedererwigung des Be-
schlusses betr. Zollikon zu beantragen.

In der Diskussion machen sich keine Stimmen gegen
eine Wiedererwidgung geltend. Fiir eine solche treten ein
Reymann-Feuerthalen namens der Sektion Andelfingen,
Wirz-Winterthur, E. Hoin und Graf-Zirich III, letatere
hauptsichlich deshalb, um eine Neuformulierung des Sperr-
beschlusses zu erzielen.

Einstimmig wird Wiedererwigung beschlossen.

5. Die Neuberatung der Angelegenheit Zollikon erhilt
durch eine Resolution des Kantonalvorstandes, welche sich
den Antrigen des Vorstandes vom 5. Mirz 1910 anpasst
und dieselben noch etwas erweitert, etwelche Regelung.
Die vorgelegte Resolution lautet:

@) Dem Vorgehen des Kantonalvorstandes in der An-
gelegenhelt Zollikon wird im vollen Umfange die Geneh-
migung erteilt.

5) Der Versuch, von fiinf Lehrern der Gemeinde vier
durch Nichtbestitigung zu beseitigen, die ungerechtfertigten
Angriffe auf Lehrer von anerkannter Tiichtigkeit qualifizieren
sich als Gewaltakt der Schulbehérden und anderer fithrender
Personlichkeiten der Gemeinde Zollikon.

¢) Die ganze Art, in der die Gegner der Lehrer den
Kampf fiihrten, ihr Angriff in letzter Stunde, der eine rich-
tige Verteidigung verunmdglichte, sowie ihre Haltung nach
den Wahlen, sind energisch zu verurteilen.

Die Diskussion ergibt folgende Erwdgungen und neue
Momente zur Beleuchtung der Angelegenheit Zollikon : Wenn
auch der politische Blitterwald gegen die Lehrerschaft ein
unheilverkiindendes Rauschen erténen liess, so kénne durch
die Aufhebung des Sperrbeschlusses dem Lehrerstande nur
ein Schwichezeugnis ausgestellt werden. Das materielle
Recht zur Sperre liege vor, indem die Anschuldigungen im
,Zolliker Bote*, Nr. 10, gegen die Lehrerschaft ungerecht
waren, und wenn auch ein Teil der Lehrer sich Fehler zu
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schulden kommen liess, So seien diese nicht so krass ge-

wesen, dass daraus eine Entschuldigung fiir das Vorgehen
der Zolliker Gegner abgeleitet werden diirfe. Die Lehrer-
schaft baute mit gutem Recht auf den Vergleich und be-
trachtete die darin enthaltene Wendung: c¢die Parteien ver-
pflichteten sich, auf die Anschuldigungen, welche den
Gegenstand des Ehrverletzungsprozesses bildeten, nicht zu-
riickzukommens, als geniigende Sicherheit gegeniiber An-
griffen anlasslich der Wiederwahlen, Die Art und Weise
des Vorgehens in Zollikon treffe nicht nur die dortige
Lehrerschaft, sondern den gesamten Lehrerstand. Die Uber-
rumpelung richtete sich gegen eine freie Lehrerschaft, die
getroffen werdeh sollte von der Seite, die eine freie Mei-
nungsiusserung der Lehrer nicht dulden will. Die Berner
Lehrerschaft; ja sogar die Geistlichen, hitten auch schon
Gemeinden gesperrt. Die Sperre sei nicht wegen des weg-
gewahiten Kollegen Hafner ausgesprochen worden, sondern
in gérechter Wiirdigung der Angriffsweise der Zolliker Be-
horden und der «39».

Zur Resolution des Vorstandes
Zirich III als lit. & folgénden Zusatz:

«In der Annahme, dass die zuriickgetretenen Mitglieder
der Primarschulpflege bei ihrem Riickirittsbeschluss bleiben,
‘damit der Friede in der Gemeinde wiederkehre, erklirt die
Delegiertenversammlung des Kantonalen Lehrervereins die
Sperre iiber die Gemeinde Zollikon als aufgehoben. Sie
erklart aber auch, dass sie sich nie und von niemandem
das Recht abstreiten lisst, auch kiinftig zum Mittel der
Sperre zu greifen, sobald sie nach gewalteter Untersuchung
davon iiberzeugt sein muss, dass die Wegwahl eines Lehrers
ungerechtfertigt oder die Wahlumtriebe gegen ihn verwerf-
lich waren.»

beantragt Moser-

Auf dem Boden der freiwilligen Sperre ‘durch unsere
Mitglieder stelit 7. Huber-Winterthur einen Zusatzantrag
zur Resolution des Vorstandes mit folgendem Wortlaut:

cLehrer, die sich um eine Lehrstelle in Zollikon be-
werben wollen, werden ersucht, sich vorher beun Vorstand
des Kantonalen Lehrervereins iiber die Verhiltnisse in
Zollikon zu erkundigen.»

Die weitere Diskussion ergibt zugunsten der Resolution
des Vorstandes eine Vergleichung mit den Beschliissen be-
treffend Oberglatt und Kindhausen. Die versshnliche Stim-
mung vom 5. Mirz gegeniiber diesen beiden Gemeinden
hatte schon damals die Amnsicht aafkommen lassen, dass
Zollikon micht anders behandelt werde. Der Vergleich vor
Obergericht musste von Unbefangenen auf die Bestitigungs-
wahlen hin als fauler Friede gewertet werden. Es sei des-
‘halb nicht verstandlich, wie die betreffenden Lehrer so sorglos
die Uberrumpelung abwarten konnten. Diese letztere er-
scheine auch etwas in milderem Lichte, da zur wirksamen
Verteidigung noch ein Tag zar Verfiagung stand. Der Kan-
tonale Lehrerverein -erwarte ‘durch Zirkular an die Schul-
pflegen eine Empfehlung der tiichtigen Lehrkrifte, miisse
sich demgemiss aber auch ‘eine Sffentliche ablehnende Hal-
tung gegeéniiber fehlbaren Lehrern gefallen lassen. Die
Stellungnahme des Vorstandes, mit Umgehung irgendeiner
einschrinkenden Bestimmung fiir die Gemeinde, verstosse
micht gegen 'die Verfassung, verlasse auch den gesetzlichen
Bodén nicht, und sei deshalb zu empfehlen.

Die Bereinigung der ‘Antrige Moser und Huber ‘ergibt
bei 20 gegen 20 Stimmen, mit Stichentscheid des Prisi-
denten, die Ablehnting des Antrages Moser, und mit 19
gegen 18 Stimmen di¢ Ablehnung des Zusatzantrages Huber.

Der bereinigten Resoliition des Vorstandes (Wortlaut
siehie ‘oben) stelt Walter-Bilach den -Amntrag gegentiber:

«Deér Z. K. L.-V. fordert seine Mitglieder auf, sich bis
auf weiteres nicht an die Schule Zollikon zu meldén oder

. betufen za lassen:s

In der Schlussabstimmung wird mit 24 gegen 23
Stimmen die Resolution des Kantonalvorstandes ange.
nommen. ’

Schluss 61/2 Uhr, Hg.

Ziireheriseher Kantonalér Lehrerverein.

7. Vorstandssitzung.
Samstag, den 12. Mirz 1910, abends yl/s Uhr, «Merkur», Ziirich I,
Anwesend: Samtliche Mitglieder.
Vorsitz: Hardmeter.

Aus den Verhandlungen:

Die telegraphisch aufgebotenen Vorstandsmitglieder we:-
den vom Prisidium mit den eingegangenen Meinungs-
dusserungen iiber den von der ausserordentlichen Delegierten-
versammlung gefassten Sperrbeschluss in der Angelegenhsit
Zollikon bekannt gemacht. Trotz Ausschluss der Presse
von der genannten Versammlung war durch einen wider
Treu und Glauben handelnden Journalisten das Resuliat
in entstellter schirferer Form in di¢ Offentlichkeit geraten.
Die unrichtige Formulierang des Beschlusses: &Solange die
derzeitige Primarschulpflege nicht offentlich ihren Zozs/-
riicktritt erklirt, soll kein Lehrer sich nach Zollikon wahlen
lasséns, forderte auch Juristen heraus, sich mit dem Kan-
tonalen Lehrervérein zu befassen, und ihn zZu beschuldigen,
derch den Beschluss in die Rechtssphire der Gemeinde ¢in-
gegriffen zu haben.

Zu diesen Presstimmen gesellten sxch die Urteile aus
zwei Sektionen, welche ‘den Béschluss bedaugrtem, weil der-
selbe von einér cverschwindend kleinen» Zahl von Dele-
giertén (21 von 58) gefasst worden sei. Es werdem ven
dieser Seite Wiedererwigungsantrige in Aussicht gestellt.

Von Seite einzelner hochgesteliter Personlichkeiten in
und ausser dem Lehrerstande, sowie hauptsichlich von Seite
der beiden in Frage komménden Wahlkandidaten, erhiclt
der Kantonalvorstand Wiinsche nach Wiederérwagung des
Beschlusses, weil dérselbe e¢nicht als Willensdusserung der
gesamten Delegiertenversammlung betrachtet werden konne.»

In Wiirdigung ‘einzelner dieser Griinde beschliesst der
Kantonalvorstand nach langer Beratung, auf Samstag, den
19. M#rz 1910, eine mneue -ausserordentliche Delegierten-
versammlung in die Universitit Zirich -einzuberufeun zur Be-
handlung des Traktandums: Antrag des Kantonalvorstand:s
auf Wiedererwigung des Beschlusses der Delegiertenversamn:-
lung vom 5. Mérz 1910 betr. Angelegenheit Zollikon.

Schluss g1/2 Uhr. Hg.

*® *
*

; 8. Vorstandssitzung.
Freitag, den 18. Mirz 1910, abends 51/4 Uhr, «Merkur», Zirich .

Anwesend: Simtliche Mitglieder.

Vorsitz: Hardmeier.

Aus den Ve‘rhandlu’ngenz

1. Unsere Stellenvermittlung hat einen neuen Erfoly
zu verzeéichnen ‘durch Wahl ‘unseres Kandidaten in eine
grosse ‘Gemeinde. In die Liste ‘der stellensacheénden Mii-
glieder werden weitere drei Kollegen aufgénominen, die
‘dém Kantonalverein anlisslich ‘der Bestaugungswahlen ihre
Disziplin bewiesen.




2. Die Wahlablehnung eines Kandidaten fiir die va-
kante Stelle in O. hatte den Verdacht aufkommen lassen,
die Delegiertenversammlung vom 5. M#rz 1910 habe die
geheime Sperre iiber O. verhingt. Prisident Hardmeier
xonnte diesem Gerlichte energisch entgegentreten; der Ent-
schluss war von dem betreffenden Kollegen nach Anhéruug
des Untersuchungsberichtes ohne weitere Beeinflussung ge-
fasst worden.

3. Ein Zestungskorrespondent, der in gehissiger Weise
die Arbeit der Schule bemingelt und kritisiert, sollte nach
Angabe von Delegierten dem Lehrerstande angehéren. In
Ausfilhrung eines Beschlusses der D.-V. vom 5. Mirz 1910
wurde der Verdichtigte vom Vorstande dariiber angefragt.
Die Auskunft ergab die Grundlosigkeit dieses Verdachtes.
Hiervon wird Mitteilung an die Delegiertenversammlung vom
1g. Mirz gemacht,

4. Einer Primarschulgemeinde werden auf ihren Wunsch
drei Kandidaten zur Besetzung einer Lehrstelle genannt.

5. In Erginzung der Griinde (siehe 7. Vorstands-
sitzung), welche zum Beschlusse betr. Wiedererwiigung der
Angelegenheit Zo/likon fihrten, werden zwei juristische Gut-
achten- verlesen. Beide kommen zum Schlusse, dass der
Kantonale Lehrerverein seinen Mitgliedern irgendeinen Rat
erteilen diirfe, dass aber die Formulierung des Beschlusses
betr. Zollikon mit der Bedingung des Riicktrittes der Pflege
unklug zu nennen sei, weil dadurch die Aufstellung von
gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung solcher Sperr-
beschliisse heraufbeschwrt werden konnte. Durch eine
Wiedererwdgung sollte auf alle Fille obige Bedingung auf-
gehoben werden.

Die ziemlich lange Diskussion iiber die Regelung der
Angelegenheit Zollikon zeitigt folgende Beschliisse :

@) Die Begriindung unseres Antrages auf Wieder-
erwigung soll geschehen durch Hinweis auf die kleine An-
zahl der Delegierten, welche am 5. Mirz den Beschluss
fassten, durch die Gesuche der Sektionen Horgen und Andel-
fingen, sowie der Wahlkandidaten far Zollikon, und durch
die’ Gutachten der Juristen.

&) Aktuar Wespi wird beauftragt, eine Resolution zu
formulieren, in welcher das Vorgehen des Kantonalvor-
standes genehmigt, die Vorkommnisse in Zollikon aber miss-
billigt werden.

¢) Fiir den Fall, dass durch Ablehnung der Wieder-
erwigung der Sperrbeschluss aufrechterhalten, oder durch
Wiedererwigung in einer milderen Form gefasst wiirde, be-
antragt der Kantonalvorstand durch Stichentscheid des Pri-
sidenten, von der Delegiertenversammlung die Anordnung
einer Urabstimmung zu verlangen.

d) Die Kontrolle iiber die Zugehdrigkeit zum Z. K. L.-V.
soll an der D.-V. schirfer gehandhabt werden.

6) Der wnichtbestitigie Kollege in L. versucht durch
personliche Anwesenheit in der Vorstandssitzung die Griinde,
welche den Kantonalvorstand zur Ablehnung einer Unter-
suchung und nur zur bedingungsweisen Leistung finanzieller
Hiilfe fiihrten, abzuschwichen.
achtet aber seine Beschlussfassung als gut fundamentiert,
und lehnt es ab, dieselbe in Wiedererwiigung zu ziehen.

7. Nr. 4 des «Pid. Beobachters» soll am 26. Mirz
1910 erscheinen; sie wird textlich bereinigt.

Schluss 81/2 Uhr. Hg.

* *
*

9. Vorstandssitzung.
Samstag, den 26. Mirz 1910, abends 51/s Uhr, im eMerkur», Zirich I.

Anwesend: Simtliche Vorstandsmitglieder.
Vorsitz: Hardmeier.

Der Kantonalvorstand er-
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Aus den Verhandlungen:

1. Zwei Artikel in der ¢Neuen Ziircher Zeitung» vom
Prisidenten und der Primarschulpflege Z., als Entgegnung
auf die U. W.-Einsendung, hingen so stark an Kleinlich-
keiten und verraten ebenso gross die Streitlust der betreffen-
den Einsender, dass der Kantonalvorstand auf Antrag des
Korrespondenzaktuars beschliesst, keine Erwiderung mehr
einzusenden, um in dieser Angelegenheit einmal Ruhe zu
bekommen. Lehrerfreundliche Stimmen aus alten Zolliker-
kreisen erhoffen durch die Beantwortung der Interpellation
Miiller im Kantonsrat eine griindliche Aufklirung der Ver-
haltnisse. :

2. Der Solothurnische Lehrerbund bereichert unsere
Akten mit seinen neuen Statuten vom 17. Mirz 1910. Aus
denselben entnehmen wir, dass das Vorgehen der solo-
thurnischen Lehrerschaft bei Nichtwahlen zum Schutze der
ungerecht angegriffenen Lehrer sich mit unseren Bestim-
mungen deckt.

3. Ein juristisch gebildeter Kollege ersucht den Kan-
tonalvorstand um die beiden Gufacklen iber die rechtliche
Seite unseres Sperrbeschlusses. Diese werden dem Gesuch-
steller zum Studium #berlassen.

4. Eine letzte Sendung von 12 Verwahrunmgsformu-
laren wurde vor dem 27. Mirz 1910 verlangt.

5. Die kurzen Protokollausziige im «P3d. Beobachters
werden von den Mitgliedern des Z. K. L.-V. mit Interesse
gelesen, aber auch hie und da miindlich und schriftlich
bemingelt. Dem einen sind sie zu knapp und zu unver-
standlich, dem andern zu weitliufiz. Auf der einen Seite
mochte der Kantonalvorstand durch dieselben die immer
noch obwaltende Ansicht, als leiste der kantonale Verband
nichts, widerlegen, auf der andern Seite sollte in heiklen
Angelegenheiten moglichste Reserve walten. Allen diesen
Anforderungen sucht der Protokollaktuar gerecht zu werden,
ohne sich zu verhehlen, dass das ein Ding der Unméglich-
keit ist. Die Protokolle vom Jahr 1909 umfassen 108
Seiten, diejenigen des I. Quartals 1910 fast ebensoviel;
aus allen diesen Schreibereien den Extrakt herauszuziehen,
ohne hie und da anzustossen, ist eine Kunst,

So erhielt der Kantonalvorstand von G. in F. bei R.
eine sehr scharfe Zurechtweisung, weil der Kollege eine
Notiz, die sich auf eine Angelegenheit H. in S. bezog, als
auf sich beziehend deutete. Der Korrespondenzaktuar erhalt
deshalb den Auftrag, durch Zuschrift an G. die Sache auf-
zukliren. :

6. Ein Altkollege erhilt fiir seine Restschuld an den
kantonalen Verein Szundung, sofern er sich bereit erklart,
dem Vereine weiterhin anzugehdren.

7. Nr. 5 des «Pid. Beobachters» soll zur reguldren
Zeit, am 16. April 1910, erscheinen. Der Inhalt dieser
Nummer wird festgelegt.

8. Die Recknung pro 1909 wird vom Quistor Huber
in definitiver Ausarbeitung vorgelegt. Der Kantonalvorstand
vergleicht dieselbe mit den Belegen, den Kassa- und Zins-
biichern, dem Verzeichnis der deponierten Obligationen,
und nimmt die Rechnung unter bester Verdankung fiir die
saubere und gewissenhafte Arbeit zuhanden der Rechnungs-
revisoren ab.

9. Die ordentliche Delegiertenversammiung warde in
Ricksichtnahme auf die zwei ausserordentlichen Versamm-
lungen vom Monat Mirz auf den 18. Juni 1910 hinaus-
geschoben und deren Traktandenliste festgesetzt.

10. In Erledigung eines Auftrages -der Delegierten-
versammlung vom 19. Mirz 1910 betreffend Beschwerde
beim Pressverein iiber das unkorrekte Verhalten eines Press-
vertreters in der Versammlung vom 5. Mirz 1910 be-
schliesst der Kantonalvorstand, in Anbetracht, dass derselbe
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von unsern Delegierten erkannt, aber nicht denunziert wurde,
auf. weitere Schritte zu verzichten. Fiir weitere Verhand-
lungen soll die bewihrte Publizierungsweise vom 19. Mirz
massgebend sein.

11. Eine weitere Anregung der Deleglertenversamm]ung
ging dahin, der Kantonalvorstand méchte dafiir sorgen, dass
andere Zeitungen den U, W.-Artikel der N. Z. Z. ebenfalls
verdffentlichen.  Der Vorstand findet es fiir notwendig, dass
nun die Angelegenheit: Z. einmal zur Ruhe komme.  Eine
Publikation  dieses einlasslichen, aber zum Kiirzen nicht ge-
eigneten Artikels wire zudem fiir die kleine Presse ein
Ding der Unmoglichkeit, Der Anregung wird deshalb keine
Folge gegeben.

. 12. Das Traktandum Nationalisierung des «Neuhof>
wurde aus verschiedenen. Griinden bis jetzt zuriickgelegt.
Schon im September 19og erhielten wir die Einladung
des Komitees, in Verbindung mit der Gemeinniitzigen Ge-
sellschaft die Sammlung zu organisieren. In der Annahme,
dass auch andere Organisationen des Kantons mit dem
gleichen Gesuche beehrt worden seien, in Wiirdigung ferner
der erst kiirzlich durchgefiihrten Sammlung fiir die Kur-
unterstiitzungskasse und der starken Belastung der Lehrer-
schaft durch die Neuorganisation der kantonalen Witwen-
und Waisenkasse, beschloss der Vorstand, eine abwartende
Stellung. einzunehmen. Durch die Beratungen iiber das
Fortbildungsschulgesetz und die enorme Hiufung der Trak-
tanden anlisslich der Bestitigungswahlen wurde der «Neu-
hof» immer weiter hinausgeschoben. Unterdessen nahm
die Synode in Verbindung mit den Kapiteln die Sache an
die Hand. .

Der Kantonalvorstand konnte sich dennoch des Ge-
dankens nicht verwehren, dass der Z. K. L.-V., als kanto-
nale Organisation und aber auch als Sektion des S. L.-V.,
an diese Nationalisierung etwas beitragen miisse, und be-
schloss, der kantonalen Sammelstelle aus der Kasse des
Ziircherischen Kantonalen Lehrervereins 500 Fr. zuzu-
weisen.

13. Zur Vervollstindigung des Traktandums Forz-
bz'ldungs:c/mlgesetz wird zu Protokoll genommen, dass der
Synodalvorstand in seiner Eingabe an die Kommission zur
Vorberatung dieses . Gesetzes unsere an der Synode in
Winterthur postulierten Wiinsche aufnahm.

14. Eine erste Uberpriifung des Wertes unserer Ver-
wakrungsformulare fihrte zu einem Resultat, dass der
Vorstand noch ein weiteres Gutachten von einem Juristen
des offentlichen - Rechtes einholen wird. - Immerhin wird
schon jetzt einem Weggewahlten, der nie ein Verwahrungs-
formular eingab, der Rat erteilt, von einer Entschidigungs-
klage gegen die Gemeinde -abzusehen. :

15. Der von einem Sektlonspramdenten erwartete Be-
richt iiber eine Wegwakl ist eingegangen.
Kollege hatte die durch Selbstverschulden erfolgte Nieder-
lage vorausgesehen und wollte die Stelle quittieren. Leider
verhinderte ihn daran eine vor zwei Jahren eingegangene
Verpflichtung fiir drei Jahre zur Erlangung der Bergzulage.
Ein .Riicktritt vor der Wahl hitte ihn demnach 400 Fr.
gekostet, die der Kollege nicht auf sich nehmen konnte;
~ so ereilte ihn dann das Missgeschick einer Wegwahl. Der
. Kantonalvorstand kann sich - trotz aller Fiirsprache nicht ent-
schliessen, fiir den Kollegen ein Mehreres zu tun, und muss
deshalb die weitere Losung- der Angelegenheit dem Weg-
gewzhlten selbst fiberlassen.

Schluss 8!/4+ Uhr. : Hg.

Der betroffene |

Mitteilungen.
1. Interpellation Miiller in Zollikon.

Das Prisidium des Kantonsrates gab in der Sitzung
vom letzten Montag von folgendem Schreiben des Hrn.
Miller Kenntnis:

Zollikon, 5. April 1910.

An das Prisidium des Kantonsrates

in
: Zirich.
Nachdem der kant. Lehrerverein auf seinen Beschluss
vom 5. Mirz d. J. betr. Boykott gegen die Gemeinde
Zollikon zuriickgekommen ist und denselben aufgehoben hat,
erachte ich meine am 13. Mirz eingereichte Interpellation
als gegenstandslos geworden und ziehe ich dieselbe deshalb
hiemit zuriick. ‘
Hochachtungsvoll
Wilh. Miiller.

* *
*

2. Interpellation Vollenweider in Affoltern a./A.

Hr. Dr. Vollenweider erkliarte, dass durch den fcl-
genden Beschluss des Ersichungsrates seine Interpellation
hinfillig geworden sei:

Der Erziehungsrat beschliesst:

I. Dem Lehrer R. in Affoltern a./A. wird wegen seiner
Propaganda unter den Schulkindern zugunsten einer sck-
tiererischen religidsen Gemeinschaft ein Verweis erteilt.

II. Lehrer R. wird eingeladen, seinen Unterricht den
Forderungen der Kantons- und Bundesverfassung und den
ziirch. gesetzlichen Vorschriften gemdss zu erteilen, und alies

zu unterlassen, was die religiosen Gefithle und Anschau-

ungen seiner Schiiler und Eltern verletzen kénnte.

ITI. Dem Lehrer R. wird der Rat erteilt, im Interesse
des Friedens in der Gemeinde Affoltern auf einen Wechsel
im Orte seines beruflichen Wirkens Bedacht zu nehmen.

IV. Mitteilung an Hrn. Lehrer R., die Schulpfleze
und * die Bezuksschulpﬂege Affoltern, sowie an Hrn. Dr.

“Vollenweider in Affoltern a./A.

Fir richtigen Auszug :
Der Sekretir: Zollinger.

* *

Zum Riickzuge dieser Interpellation bemerkte Hr. Pfr.
Ppliger:

«Ich glaube nicht, dass diese Interpellation vor den
Kantonsrat gehért. Wohin sollte das fiihren, wenn irgend-
welche Aussetzungen an einem Beamten ohne weiteres vor
dem Kantonsrat behandelt werden miissten? In erster Linie
hatte hier die Schulpflege und der Erziehungsrat ihres Amies
zu walten. Ich hitte mich gegen eine Behandlung dieser
Frage vor dem Kantonsrat verwahrt.»

Damit ist auch diese Interpellation erledigt.
* *
*
. Zur gefl. Notiznahme.

Uber das in der g. Vorstandssitzung behandelte Trak-
tandum Steuertaxation wird in der nichsten Nummer des
P. B. unter besonderem Titel kurz referiert werden.

@.@

Redaktion E. Hardmeier, Seknndarlehrer, Uster; E. Wetter, Sekundarlehrer, Winterthur; R. Hubzr, Hausvater im Pestalozzihaus Riterschen;
H. Homegger, Lehrer, Ziirich IV; U. Wespi, Lehrer, Zirich II. Emsendu.ngen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren.
-Druck und Expedition: Art. Institut Orell Fiissli, Zirich.




	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Mitteilungen des Kantonalen Lehrervereins : Beilage zur „Schweizerischen Lehrerzeitung", 16. April 1910, Nr. 5

